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grundsätzlich
nicht zulässig

der Nutzungsvertrag
wird von den Diözesen
genehmigt

liegt in der Entscheidung der Gemeinde,
verlangt jedoch eine intensive Auseinan-
dersetzung mit Argumente pro und contra

Vertragsabschluß
ist alleinige Entscheidung
der Kirchengemeinde

* derzeit keine Angaben verfügbar

Stand: 1. August 2002
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MOBILFUNKANLAGEN AUF KIRCHLICHEN GEBÄUDEN
Katholische Diözesen in Deutschland


